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Protokoll über die öffentliche Sitzung 
 

des Gemeinderats Berghaupten 
 

am 19. Oktober 2020 
 

Anwesend: Bürgermeister Ph. Clever 
10 Gemeinderäte  

Beurlaubt/entschuldigt: 
(Grund)  

-/- 
 

Schriftführer: Hauptamtsleiter R. Hertle 

Bedienstete: Rechnungsamtsleiter R. Vogt 

VwFachangestellte A. Lienhard 

Ort: Schlosswaldhalle 

Beginn: 18.30 Uhr 

Ende: 20.15 Uhr 

Seiten:  20 

Anlagen:  1 zu TOP 4 

 

 
 
 
 

Tagesordnung 
 
1. Fragen der Einwohner zu Gemeindeangelegenheiten   

2. Anfragen aus der Mitte des Gemeinderats 

3. Kindertagestätte St. Georg 
Vorstellung neue Geschäftsführerin und Bericht der Kitaleitung über die Kin-
dergartensituation 

4. Abbruch des Wohn- und Ökonomiegebäudes sowie Neubau eines Wohnhau-
ses, Talstraße 47 

5. Stellungnahme zu Bauanträgen 
a) Errichtung von Dachgauben auf ein Einfamilienwohnhaus, Schulstraße 14 
b) Umbau eines Lagerschuppens zum Wohnraum, Errichtung von zwei Dach-
gauben und Neubau eines Lagerschuppens für Hackschnitzel, Obertal 3 
c) Umbau und Erweiterung eines Ökonomiegebäudes für landwirtschaftliche 
Geräte und Maischelager, Bottenbach 30 

6. Zukünftige Nutzung des Flurstücks 363/10 (Klingelhalde) 
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7. Änderungen bei der Beteiligung der Gemeinde an der badenova  
AG & Co. KG:  
Kapitalerhöhung und Änderungen beim Gesellschaftervertrag  

8. Mitteilungen der Verwaltung 

9. Fragen der Einwohner zu Gemeindeangelegenheiten   
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Gemeinde Berghaupten 
Protokoll der Gemeinderatssitzung 

 
Termin 
 
19. Oktober 2020 

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich 1 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
 

 
Fragen der Einwohner zu Gemeindeangelegenheiten 

 
Diskussionsverlauf:  
 
Aus dem Kreis der Zuhörer wurden keine Anfragen an den Gemeinderat oder die Ver-
waltung gestellt. 
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Gemeinde Berghaupten 
Protokoll der Gemeinderatssitzung 

 
Termin 
 
19. Oktober 2020 

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich 2 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
 

 
Anfragen aus der Mitte des Gemeinderates 

 
Diskussionsverlauf: 
 
GR M. Eble erkundigte sich nach dem Verlauf des bundesweiten Warntags am 
10.09.2020 in Berghaupten. BM Ph. Clever teilte mit, dass sich die Gemeinde man-
gels eigener Alarmsirene nicht beteiligt hat.  
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Gemeinde Berghaupten 
Protokoll der Gemeinderatssitzung 

 
Termin 
 
19. Oktober 2020 

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich 3 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
461 / Frau Lienhard 

 
Kindertagestätte St. Georg; 
Vorstellung neue Geschäftsführerin und Bericht der Kitaleitung über die Kin-
dergartensituation 

 
Sachverhalt und Begründung: 
 
Die neue Geschäftsführerin Frau Julia Letsche wird sich in der Gemeinderatssitzung 
vorstellen und die Kitaleitung berichtet über die Kindergartensituation.  
 

 
Diskussionsverlauf:  
 
BM Ph. Clever begrüßte zu dem TOP die neue Geschäftsführerin der Verrechnungs-
stelle für katholische Kirchengemeinden Offenburg (VST), Julia Letsche. Die VST 
übernimmt schon seit Jahren die Geschäftsführung für den Träger der Kita St. Georg, 
die Kath. Kirchengemeinde Vorderes Kinzigtal St. Pirmin. Zusammen mit der Kita-Lei-
terin Anette Brüderle berichtete sie über den Verlauf der letzten Monate und die ak-
tuellen Entwicklungen im Bereich der Einrichtung. Beide sprachen von einem intensi-
ven und fordernden Jahr sowohl im Bereich der Planung als auch bei der Umsetzung 
vor allem aufgrund der gravierenden Auswirkungen der Corona-Pandemie. Mit unter-
schiedlichen Maßnahmen wie getrennten Gruppen, gestaffelten Essenszeiten, ver-
stärkter Hygiene und einer Maskenpflicht für Eltern im Gebäude wolle man die Einrich-
tung so lange wie möglich für die Kinder offenhalten. Die vom Gemeinderat beschlos-
sene Personalaufstockung konnte bereits umgesetzt werden. Anfang November 
werde man mit der neuen Krippengruppe in den neu errichten Erweiterungsbau ein-
ziehen können. Demnächst werde die VST einen Aufstockungsantrag über 4 zusätzli-
che Stunden bzgl. des Personalstellen im Zusammenhang mit der Essensausgabe an 
U3-Kinder stellen (Küchenhilfe und Reinigung).  
 
Auf Nachfrage bestätigten J. Letsche und A. Brüderle, dass vor jeder Stellenaus-
schreibung in allen Bereichen (Pädagogik, Reinigung, Küche) erst das vorhandene 
Personal gefragt werde, ob diese stundenmäßig aufstocken wollen. Die Einrichtung 
einer Waldgruppe werde perspektivisch nicht ausgeschlossen, allerdings sei man der-
zeit hinsichtlich der Kapazitäten sehr gut aufgestellt.  
 
J. Letsche und A. Brüderle dankten der Gemeindeverwaltung für die stets sehr gute, 
offene und konstruktive Zusammenarbeit, was BM Ph. Clever gerne erwiderte.  
 

 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
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Gemeinde Berghaupten 
Protokoll der Gemeinderatssitzung 

 
Termin 
 
19. Oktober 2020 

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich 4 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
621.41, 632.21 Talstraße 
47/ Frau Lienhard 

 
Abbruch des Wohn- und Ökonomiegebäudes sowie Neubau eines Wohnhau-
ses, Talstraße 47;  
hier: Vorstellung durch den Architekten  

 
Sachverhalt und Begründung: 
 
Auf dem Grundstück Talstraße 47 soll das Bestandsgebäude komplett abgerissen wer-
den und ein Neubau mit zwei Vollgeschossen mit fünf Wohnungen wird entstehen. Im 
Keller ist zusätzlich eine gewerbliche Nutzung als Lagerraum/Büro vorgesehen. Das 
Grundstück befindet sich im Außenbereich. Das geplante Bauvorhaben ist so derzeit 
nicht genehmigungsfähig. Die Aufstellung eines Bebauungsplanes ist notwendig. Die 
Fläche muss zusätzlich noch mit in das lfd. Flächennutzungsplanverfahren einge-
bracht werden. Das Baugrundstück grenzt an den Bebauungsplan „Talstraße“ direkt 
an.  
 
Der Planer wird das Projekt in der Sitzung vorstellen.  
 

 
Diskussionsverlauf:  
 
BM Ph. Clever begrüßte zu dem TOP den Architekten des Vorhabens, Bruno Joos, 
aus Offenburg, der die Angelegenheit ausführlich anhand einer Präsentation (siehe 
Anlage 1) erläuterte.  
 

 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
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Gemeinde Berghaupten 
Protokoll der Gemeinderatssitzung 

 
Termin 
  
19. Oktober 2020 

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich 5a 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
632.21 Bauakte Schul-
straße 14 / Frau Lienhard 

 
Stellungnahme zu Bauanträgen: 
Hier: Errichtung von Dachgauben auf ein Einfamilienwohnhaus, Schulstraße 14 

 
Sachverhalt und Begründung: 
 
Das Bauvorhaben befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Vorderer 
Dorfberg“. Allerdings wurde damals eine Polizeiverordnung zu den Bebauungsvor-
schriften erlassen, welche heute keine Gültigkeit mehr hat. Somit hat die Umgebungs-
bebauung Gültigkeit und das Bauvorhaben ist nach § 34 BauGB zu bewerten. Die 
Zustimmungserklärung des Angrenzers liegt vor. Die Verwaltung hat keine Bedenken.  
 

 
Diskussionsverlauf:  
 
VwFA A. Lienhard erläuterte die Angelegenheit ausführlich anhand der Verwaltungs-
vorlage.  
 
Der Gemeinderat stimmte dem Verwaltungsvorschlag ohne längere Diskussion zu.  
 

 
Beschluss: 
 
Dem Antrag auf Erteilung der Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren wird 
zugestimmt. 
 

 

Entscheidung:  
 
Stimmberechtigt sind: 11 
Gem. § 18 GO abgetreten: 0 
Grund:  
 

 
Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 

X  X   
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Gemeinde Berghaupten 
Protokoll der Gemeinderatssitzung 

 
Termin 
  
19. Oktober 2020 

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich 5b 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
632.21 Bauakte Obertal 3 / 
Frau Lienhard 

 
Stellungnahme zu Bauanträgen: 
Hier: Umbau eines Lagerschuppens zum Wohnraum, Errichtung von zwei 
Dachgauben und Neubau eines Lagerschuppens für Hackschnitzel, Obertal 3 

 
Sachverhalt und Begründung: 
 
Das Bauvorhaben liegt im Außenbereich und ist nach § 35 BauGB zu bewerten. Der 
Bauherr beabsichtigt den vorhandenen Schuppen zu Wohnraum umzubauen. Damit 
geeigneter Wohnraum entstehen kann, sind zwei Dachgauben geplant. Zusätzlich er-
folgt ein Neubau eines Lagerschuppens am Bestandsgebäude für Hackschnitzel und 
Heizraum. Die Verwaltung hat keine Bedenken. 
 

 
Diskussionsverlauf:  
 
VwFA A. Lienhard erläuterte die Angelegenheit ausführlich anhand der Verwaltungs-
vorlage.  
 
Der Gemeinderat stimmte dem Verwaltungsvorschlag ohne längere Diskussion zu.  
 

 
Beschluss: 
 
Dem Antrag auf Erteilung eines Bauvorbescheides wird zugestimmt. 
 

 

Entscheidung:  
 
Stimmberechtigt sind: 11 
Gem. § 18 GO abgetreten: 0 
Grund:  
 

 
Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 

X  X   
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Gemeinde Berghaupten 
Protokoll der Gemeinderatssitzung 

 
Termin 
  
19. Oktober 2020 

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich 5c 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
632.21 Bauakte Botten-
bach 30/ Frau Lienhard 

 
Stellungnahme zu Bauanträgen: 
hier: Umbau und Erweiterung eines Ökonomiegebäudes für landwirtschaftliche 
Geräte und Maischelager, Bottenbach 30 

 
Sachverhalt und Begründung: 
 
Das Bauvorhaben liegt im Außenbereich und wird nach § 35 BauGB bewertet. Der 
Bauherr beabsichtigt den Umbau und die Erweiterung des Ökonomiegebäudes zur 
Unterbringung landwirtschaftlicher Geräte und als Maischelager. Laut den vorgelegten 
Ansichten wird der vorhandene Dachvorsprung am Gebäude entfernt und es erfolgt 
ein kompletter Anbau für landwirtschaftliche Geräte an dem Bestandsgebäude. Die 
Verwaltung hat keine Bedenken.  
 

 
Diskussionsverlauf:  
 
VwFA A. Lienhard erläuterte die Angelegenheit ausführlich anhand der Verwaltungs-
vorlage.  
 
Der Gemeinderat stimmte dem Verwaltungsvorschlag ohne längere Diskussion zu.  
 

 
Beschluss: 
 
Dem Antrag auf Erteilung der Baugenehmigung wird zugestimmt. 
 

 

Entscheidung:  
 
Stimmberechtigt sind: 11 
Gem. § 18 GO abgetreten: 0 
Grund:  
 

 
Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 

X  X   
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Gemeinde Berghaupten 
Protokoll der Gemeinderatssitzung 

 
Termin 
 
19. Oktober 2020 

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich 6 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
580.2 / Herr Hertle 

 
Zukünftige Nutzung des Flurstücks 363/10 (Klingelhalde) 

 
Sachverhalt und Begründung:  
 
Die Beratung vom 21.09.2020 wird fortgesetzt.  
 
Inhalt der Verwaltungsvorlage vom 21.09.2020:  
 
Auf Hinweis von Wilhelm Silberer fand am 12.08.2020 ein gemeinsamer Termin mit 
Frank Walter von der WSO, zuständig für die Pflege und Begutachtung der gemeinde-
eigenen Bäume und des Baumkatasters, vor Ort statt.  
Bereits im vorvergangenen Jahr musste aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht 
eine Birke am Standort gefällt werden. Aufgrund der Tatsache, dass der Baumbestand 
auf diesem Gelände insgesamt nur teilweise und durch (kosten-)aufwendige Pflege-
maßnahmen erhalten werden könnte, soll nach einem Ortstermin mit dem Gemeinde-
rat am 14.09.2020 nun darüber beraten werden, wie mit dem Gelände weiter verfahren 
werden soll. 
 

 
Diskussionsverlauf:  
 
BM Ph. Clever erläuterte die Angelegenheit ausführlich anhand der Verwaltungsvor-
lage. Das Gelände links neben der Straße zur Klingelhalde wurde vor Jahren teilweise 
von der Gemeinde erworben. Hinsichtlich des Zustandes, der Pflege und der Nutzung 
gab es in der Beratung sehr unterschiedliche Ansichten. Grundsätzlich geht es um die 
Frage, ob und für welchen Zweck das Gelände zukünftig genutzt werden soll und um 
die Zukunft mehrerer Bäume, die aufgrund ihres Zustandes umfangreiche und kost-
spielige Erhaltungsmaßnahmen erfordern, langfristig jedoch nicht zu erhalten sein wer-
den.  
 
Während sich GR J. Bergmann als strikt gegen die Fällung dieser Bäume aussprach, 
um ein wertvolles Habitat für gefährdete Vögel und Insekten zu erhalten, verwies BM 
Ph. Clever auf die Pflicht der Gemeinde als Eigentümer, im Zuge der Verkehrssiche-
rungspflicht umsturzgefährdete Bäume auf dem Gelände, das bereits jetzt schon von 
Kindern als Abenteuerspielplatz benutzt wird, zu entfernen. Für die Nutzung als Spiel-
fläche für die Kleinkindgruppe „Kleine Strolche“ oder die Kinder der verlässlichen 
Grundschule sei eine Sicherung Voraussetzung. GR J. Bergmann verwies auf ein 
Protokoll des damaligen Naturschutzbeauftragten Franz Kaiser aus 2016 wonach eine 
Fällung von Habitat-Bäumen nicht zulässig sei.  
 
Nach intensiver Diskussion über die unterschiedlichen Interessen und denkbaren Nut-
zungsarten unter Berücksichtigung der Kosten für Pflege und Sicherung der Hütte und 
der Bäume erklärte der Rat auf Vorschlag von GR G. Benz und R. Harter mehrheitlich 
die Absicht, das Gelände samt Hütte an den Naturschutzbund (NABU) in Offenburg 
für 5 Jahre zu verpachten.  
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Über die Nutzung im Rahmen der Kinderbetreuungseinrichtungen wolle man zu einem 
späteren Zeitpunkt erneut beraten.  
 

 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat hat die Absicht, das Gelände samt Hütte den Naturschutzbund 
(NABU) in Offenburg für 5 Jahre zu verpachten.  
 

 
Entscheidung: 
 
Stimmberechtigt sind: 11 
Gem. § 18 GO abgetreten: 0 
Grund:  
 
 

 
Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 

 X 8 
3 

(GR A. Sandhas,  
U. Armbruster,  

M. Feißt) 
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Gemeinde Berghaupten 
Protokoll der Gemeinderatssitzung 

 
Termin 
 
19. Oktober 2020 

Tagesordnungspunkt 
 
öffentlich 7 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
813.23 / Herr Hertle 

 
Änderungen bei der Beteiligung der Gemeinde an der badenova AG & Co. KG:  
Kapitalerhöhung und Änderungen im Gesellschaftervertrag 

 
Sachverhalt und Begründung: 
 
Die Verwaltung hat am 22.09.2020 die Unterlagen zur beabsichtigten Kapitalerhöhung 
und zu den Änderungen des Gesellschaftervertrages erhalten. Am 25.09.2020 fand 
eine virtuelle Infoveranstaltung statt, an der Bürgermeister Ph. Clever teilnahm und bei 
Bedarf in der Sitzung mündlich berichten wird.  
 
Ausgangslage 
Bei Gründung der badenova AG & Co. KG im Jahr 2001 hatten die Gründungsgesell-
schafter bereits vorgesehen, dass die Gesellschaft für die Beteiligung weiterer Gesell-
schafter offen sein solle. In der Folge erweiterte sich die Anzahl der Gesellschafter von 
ursprünglich sechs auf nunmehr 98. Insbesondere durch das Projekt KOMPAS konnte 
eine Vielzahl an neuen Kommanditisten gewonnen werden.  
Im Rahmen des Projektes KOMPAS wurde den neuen Gesellschaftern nicht nur die 
Möglichkeit geboten, sich direkt durch den Erwerb von Kommanditanteilen an der ba-
denova AG & Co. KG zu beteiligen. Darüber hinaus konnten auch stille Beteiligungen 
begründet werden. Hintergrund war, dass nicht genügend Kommanditanteile zur Ver-
fügung standen, um allen Kommunen/Kommanditisten eine ihrer Größe adäquate Be-
teiligung anzubieten. Die stille Beteiligung konnte im Verhältnis 1:2 (Erwerbspreis 
Kommanditbeteiligung zu stille Beteiligung) begründet werden. 
Von den 81 Kommunen, die im Rahmen des KOMPAS Projekts neue Kommanditisten 
der badenova AG & Co. KG geworden sind, haben 48 daneben noch stille Beteiligun-
gen begründet in einem Gesamtwert von 41,881 Mio. EUR. 
Seit 2015 hat die Energiekartellbehörde des Landes Baden-Württemberg (EKartB) Er-
mittlungen gegen die badenova AG & Co. KG aufgenommen, da aus Sicht der EKartB 
Teile des KOMPAS Projektes nicht zulässig gewesen sein sollten. Das KOMPAS Pro-
jekt wurde seinerzeit von vielen Stellen geprüft, beispielsweise vom Innenministerium, 
der Regierungspräsidien, aber auch vom Steinbeis-Institut und für zulässig erachtet. 
Allerdings wurde damals nicht das Hauptaugenmerk auf das Kartellrecht gelegt und 
insofern wurde die EKartB nicht beteiligt. Im Zuge der Ermittlungen der EKartB konnte 
eine Einigung zur Beendigung der Verfahren gefunden werden. Ein wesentlicher Punkt 
der Einigung war die Beendigung aller stillen Gesellschaften. Zwischenzeitlich wurden 
alle stillen Beteiligungen gekündigt und sind beendet. 
Um den Kommanditisten, die stille Beteiligungen gezeichnet hatten, aber trotzdem in 
einem adäquaten Umfang an der badenova AG & Co. KG zu beteiligen, soll diesen die 
Möglichkeit gegeben werden, bis zur Höhe ihrer bisherigen stillen Einlage an einer 
Kapitalerhöhung teilzunehmen. Insgesamt kann das Eigenkapital also nominal um bis 
zu 41,881 Mio. EUR erhöht werden. Neben der Stärkung der kommunalen Beteiligung 
soll mit der Erhöhung des Eigenkapitals auch die Kapitalstruktur der badenova AG & 
Co. KG gestärkt werden. Dies wird sich nachhaltig positiv auf die weitere wirtschaftli-
che Entwicklung des Unternehmens auswirken. 
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Der Gesellschaftsvertrag der badenova AG & Co. KG sieht in § 8 Abs. 2 lit. o) vor, dass 
jeder Kommanditist berechtigt ist, seine Kapitalanteile entsprechend seiner bisherigen 
Kapitalbeteiligung an der Gesellschaft aufzustocken, wenn die festen Kapitalanteile 
erhöht werden. Mit der Kapitalerhöhung wäre dies der Fall. Aktuell soll aber lediglich 
den ehemals stillen Gesellschaftern die Erhöhung ihrer Kapitalanteile um den Betrag 
ihrer ehemals stillen Beteiligung angeboten werden. Jeder Kommanditist soll also wie 
zuvor an der badenova AG & Co. KG beteiligt bleiben, nur diesmal ausschließlich di-
rekt. Daher ist ein Verzicht der Kommanditisten ohne stille Beteiligung auf das Aufsto-
ckungsrecht erforderlich.  
 
Aufgrund der Beendigung der stillen Beteiligungen und der Erhöhung des Kommandit-
kapitals muss zudem der Gesellschaftsvertrag der badenova AG & Co. KG geändert 
werden. Zum einen sieht der Gesellschaftsvertrag in § 4 Abs. 3 vor, dass eine Ände-
rung der Kapitalanteile nur durch Änderung des Gesellschaftsvertrags möglich ist. Zum 
anderen durften bisher gem. § 11 Abs. 2 lit. d) die ehemals stillen Gesellschafter ein 
Aufsichtsratsmitglied stellen. Aufgrund der Beendigung der stillen Gesellschaften 
muss hier eine neue Regelung gefunden werden. 
 
Die erforderliche Änderung des Gesellschaftsvertrags soll zum Anlass genommen 
werden, auch weitere sinnvolle Anpassungen vorzunehmen. 
 
 
2. Grundlage und Umsetzung Kapitalerhöhung 
Zur Durchführung der Kapitalerhöhung musste zunächst der Unternehmenswert der 
badenova AG & Co. KG ermittelt werden. Auf Basis des IDW S 1 Standards hat die 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte GmbH den Ertragswert der badenova AG & 
Co. KG zum Stichtag 31.12.2020 ermittelt und kommt zu einem Unternehmenswert in 
Höhe von 998,7 Mio. EUR. Das Gesamtvolumen der Kapitalerhöhung von 41,881 Mio. 
EUR entspricht also einem Anteil von 4,193 Prozent an diesem Unternehmenswert. 
 
Auf dieser Grundlage sollen die ehemaligen stillen Gesellschafter neue Kapitalanteile 
zusätzlich zu ihrer bisher bestehenden Kapitalbeteiligung zeichnen können. Sofern 
einzelne ehemalige stille Gesellschafter ihr ehemaliges stilles Beteiligungskapital nicht 
bzw. nicht in voller Höhe als neues Eigenkapital einzahlen, fällt die gesamte Kapitaler-
höhung um das nicht bzw. nicht in voller Höhe eingezahlte Eigenkapital niedriger aus. 
Dieses Recht soll also nicht ersatzweise durch andere Gesellschafter ausgeübt wer-
den. 
 
Durch die geplante Kapitalerhöhung kommt es zu einer geringfügigen Verwässerung 
der Kapitalanteile der weiteren Gesellschafter. Allerdings entfällt auch die Verzinsung 
der stillen Beteiligungen.  
Dieser Effekt überkompensiert - abhängig von der jeweiligen Gewinnentwicklung - den 
Effekt der verwässerten Kapitalanteile, so dass sich insgesamt die Gewinnanteile der 
weiteren Gesellschafter voraussichtlich geringfügig erhöhen werden. 
 
Da die Kapitalerhöhung begrenzt auf die ehemaligen Einlagen der stillen Gesellschaf-
ter sein soll, sollen die weiteren Gesellschafter nicht von ihrem Recht auf eine entspre-
chende anteilige Kapitalerhöhung Gebrauch machen. Insofern bedarf es von jedem 
Gesellschafter, der keine stille Beteiligung an der badenova AG & Co. KG gezeichnet 
hatte, einer Verzichtserklärung bezüglich seines Aufstockungsrechts. 
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3. Änderung des Gesellschaftsvertrags 
Aufgrund der notwendigen Anpassung des Gesellschaftsvertrags allein wegen der Ka-
pitalerhöhung, soll dieser insgesamt überarbeitet und auf einen aktuellen Stand ge-
bracht werden. Die Grundlage des Gesellschaftsvertrags stammt aus dem Gründungs-
jahr 2001 der badenova AG & Co. KG. Im Laufe der Jahre haben sich die Rahmenbe-
dingungen und die Konzernstrukturen der badenova AG & Co. KG verändert, so dass 
einzelne Regelungen im Gesellschaftsvertrag nunmehr durch zeitgemäße Regelun-
gen zu ersetzen sind.  
 
Der Gesellschaftsvertrag mit allen Änderungsvorschlägen ist als Anlage der Drucksa-
che G-20/… beigefügt. Die Änderungsvorschläge wurden zwischen der Stadt Freiburg, 
der Thüga AG und der badenova AG & Co. KG abgestimmt. 
 
Im Folgenden sind die wesentlichen Änderungen erläutert: 
 
Präambel 
 
Die Aufnahme einer Präambel ist auf eine Initiative des Gemeinderats der Stadt Frei-
burg aus dem Jahr 2012 zurückzuführen. Seinerzeit wurde seitens des Vorstandes 
zugesagt, bei einer Änderung des Gesellschaftsvertrags in Abstimmung mit den wei-
teren Hauptgesellschaftern eine Präambel mit aufzunehmen, die herausstellt, dass die 
badenova ihren Beitrag zur Umweltentlastung, Klimaschutz und der Energiewende 
leistet. Dies als auch der kommunale Bezug wird mit der vorgesehenen Präambel be-
rücksichtigt. Eine nähere Konkretisierung des konkreten Beitrags der badenova zum 
Klimaschutz und der Energiewende ist aus Sicht der badenova nicht Aufgabe einer 
Präambel, die die Ziele einer Gesellschaft allgemein umschreibt, aber nicht dazu ge-
eignet ist, konkrete operative Vorgaben zu machen. Der qualitative Beitrag der ba-
denova zu diesen Zielen hängt nicht zuletzt von den gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen ab, die sich nicht dauerhaft vorhersagen lassen. Eine umfangreichere Präambel 
wird auch von der Thüga AG, ohne die die zur Gesellschaftsvertragsänderung erfor-
derliche ¾- Mehrheit nicht erreicht wird, abgelehnt. 
 
§ 4 Abs. 2 
 
Nach Durchführung der Kapitalerhöhung werden sich die Kapitalanteile der Komman-
ditisten, die an der Kapitalerhöhung teilnehmen noch verändern. Die jeweilige Höhe 
wird dann entsprechend der tatsächlichen Kapitalerhöhung angepasst werden. 
§ 5 Abs. 1 und 2 - Konten der Gesellschafter 
 
Die Bezeichnung „Privatkonto“ soll in „Kontokorrentkonto“ geändert werden und 
ebenso soll dieses Konto nicht „eingerichtet“, sondern „geführt“ werden. Dies ent-
spricht dem Vorgehen der badenova seit ihrer Gründung. Die Kommanditisten haben 
kein eigenes Konto. Vielmehr wir ein Kontokorrent geführt, aus dem die Ergebnisaus-
schüttung vorgenommen wird. Die Änderung der Bezeichnung setzt sich in den §§ 20 
und 21 fort. 
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§ 8 Abs. 1 / § 13 Abs. 7 – Gesellschafterversammlung / Einberufung und Beschluss-
fassung des Aufsichtsrats 
 
Die bisherige Formulierung spiegelte nicht mehr den technischen Stand der möglichen 
Beschlussfassungen wieder und soll auf einen modernen Stand gebracht werden, in-
dem auch Beschlussfassungen in der Gesellschafterversammlung als auch im Auf-
sichtsrat durch „Telefon- oder Videokonferenz oder außerhalb einer Sitzung durch 
Einholung mündlicher, fernmündlicher, schriftlicher oder in Textform übermit-
telter Stimmabgaben“ möglich sein sollen. Auch die „kombinierte Stimmabgabe“, 
also teilweise persönlich in einer Sitzung als auch zeitgleich per Videokonferenz soll 
möglich sein. Auch das Erfordernis der Einstimmigkeit bzgl. der neuen Art der Be-
schlussfassung soll in der Gesellschafterversammlung einer ¾-Mehrheitsent-
scheidung weichen, um den Abstimmungsprozess praktikabel zu machen. Insbeson-
dere die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig es ist, auch formal flexibel reagie-
ren zu können, wenn große Versammlungen nicht durchgeführt werden können. Bis-
lang waren Telefon- und Videokonferenzen nicht untersagt, weshalb hierauf bereits in 
der Corona-Pandemie zurückgegriffen werden konnte. Ihre ausdrückliche Zulässigkeit 
soll aber jetzt klargestellt werden.  
§ 8 Abs. 2 lit. a) – Gesellschafterversammlung 
 
Der Erweiterung der Feststellung auch des „Konzernabschlusses“ und des „Kon-
zernlageberichts“ trägt der Weiterentwicklung der badenova AG & Co. KG zum Kon-
zern Rechnung. 
 
§ 8 Abs. 2 lit. l) – Gesellschafterversammlung 
 
Bis dato war gesellschaftsvertraglich nicht sichergestellt, dass die „Verfügung von 
bzw. über Unternehmen oder Beteiligungen oder Anteile an Tochter-/Enkelge-
sellschaften oder deren Vermögensgegenstände, sofern diese im Verhältnis 
zum Geschäftsumfang der Gesellschaft wesentlich oder von besonderer Bedeu-
tung für die Erfüllung des Unternehmensgegenstandes sind“ zuvor durch die Ge-
sellschafterversammlung zu genehmigen sind. Durch die Änderung des § 8 Abs. 2 lit. 
l) wird dies nun sichergestellt. Zudem wird durch die beispielhafte Aufzählung der 
bnNETZE GmbH und der badenovaWÄRMEPLUS GmbH & Co. KG klargestellt, was 
von besonderer Bedeutung für den Unternehmensgegenstand der badenova AG & Co. 
KG ist. Durch die Veränderung der badenova AG & Co. KG in den letzten Jahren zu 
einem Konzern ist dieser Erweiterung erforderlich um die wesentlichen Recht der Ge-
sellschafterversammlung sicherzustellen. 
 
§ 8 Abs. 2 lit. q – Gesellschafterversammlung 
 
Bisher fehlte eine Regelung über die Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung 
über die „Veräußerung oder sonstige Verfügung über das Unternehmen im Gan-
zen oder in Teilen“. Dies wird nun mit dem neuen § 8 Abs. 2 lit. q) nachgeholt. 
 
§ 9 Abs. 2 / § 13 Abs. 2– Einberufung der Gesellschafterversammlung / Einberufung 
und Beschlussfassung des Aufsichtsrats 
 
Ebenso wie die Änderung in § 8 Abs. 1 soll auch hier den modernen Kommunikations-
wegen Rechnung getragen werden. Künftig soll zudem auch ein „geschützter Daten-
raum“ genutzt werden können. 
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§ 10 Abs. – 1 und 3 Vorsitz und Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung 
 
Die Streichung des 2. stellvertretenden Vorsitzenden ist darin begründet, dass dieser 
gem. § 12 Abs. 1 der Vertreter der Arbeitnehmer ist. Dieser ist aber nicht Mitglied der 
Gesellschafterversammlung und sollte diese somit auch nicht leiten. Sollte der Vorsit-
zende bzw. sein 1. Stellvertreter nicht anwesend sein, muss die Gesellschafterver-
sammlung für diese konkrete Sitzung einen Vorsitzenden aus seinen Reihen bestim-
men. 
 
§ 11 Abs. 2 – Aufsichtsrat 
 
Durch die Beendigung der stillen Gesellschaften können diese, wie es bisher in § 11 
Abs. 2 lit d) vorgesehen war, kein Mitglied mehr vorschlagen. Um aber die „KOMPAS“ 
Gesellschafter weiterhin wie zuvor im Aufsichtsrat zu repräsentieren, sollen die weite-
ren Gesellschafter nunmehr „2 Mitglieder“ stellen dürfen.  
 
§ 13 Abs. 6 / Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrats 
 
Bis dato ist bei Verhinderung eines Aufsichtsratsmitglieds nur die Stimmrechtsübertra-
gung möglich. Dies soll nun durch die „schriftliche Stimmabgabe durch ein anderes 
Aufsichtsratsmitglied“ ergänzt werden, wie dies auch das Aktiengesetz vorsieht. 
 
§ 15 Abs. 1 – Aufgaben des Aufsichtsrats 
 
Aufgrund der rechtlichen Weiterentwicklung bei der Liberalisierung des Energiemarkts 
und dem regen Wettbewerb im Konzessionsrecht können einige Themen vom Auf-
sichtsrat nicht mehr beschlossen werden, da es diese entweder nicht mehr gibt (allge-
meine Tarifpreise Strom und Erdgas; siehe Streichung § 15 Abs. 1 lit.c)) oder es 
rechtlich, aufgrund von vorgeschriebenen öffentlichen Ausschreibungen nicht mehr 
möglich ist (Konzessionsverträge). Um aber sicherzustellen, dass der Aufsichtsrat wei-
terhin vollumfassend informiert wird, um seiner gesetzlichen Aufsichtsplicht nachkom-
men zu können, wurde eine umfangreiche Berichtspflicht in den Gesellschaftsvertrag 
mit aufgenommen. So ist stets über die einzelnen „Geschäftsfelder“, die „Tochter- 
oder Enkelgesellschaften“ und insbesondere auch über die „laufenden Konzessi-
onsbewerbungen“ und die „aktuellen Entwicklungen in den Ausschreibungsver-
fahren“ regelmäßig zu berichten. Dies geschieht derzeit ohnehin. Durch die Aufnahme 
in den Gesellschaftsvertrag wird es aber nochmals manifestiert. 
 
§ 15 Abs.2 lit. e)– Aufgaben des Aufsichtsrats 
 
Der Wettbewerb um die Konzessionsverträge hat sich in den letzten Jahren, auch auf-
grund höchstrichterlicher Rechtsprechung, weiterentwickelt. Musterkonzessionsver-
träge gibt es in dieser Form nicht mehr. Vielmehr werden aufwändige öffentliche Aus-
schreibungen durchgeführt. Aufgrund des Vergaberechtsregimes ist die Vorbefassung 
durch den Aufsichtsrat allein schon aufgrund der starren und kurzen Bewerbungsfris-
ten nicht möglich. Zudem ist der Einfluss auf die Vertragsgestaltung ohnehin marginal, 
da der Konzessionsvertrag von der jeweiligen Kommune gestellt wird. In den letzten 
Jahren hatte der Aufsichtsrat bereits per Beschluss die Kompetenz auf die Geschäfts-
führung übertragen. Die Streichung des § 15 Abs. 1 lit. e) ist lediglich die Fortführung, 
um das gebotene Handeln auch in Einklang mit dem Gesellschaftsvertrag zu bringen. 
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§ 15 Abs.2 lit. i)– Aufgaben des Aufsichtsrats 
 
Bis dato musste sich der Aufsichtsrat mit jeder Beschlussfassung eines Beteiligungs-
unternehmens befassen, dass vertraglich eine ¾ Mehrheit vorgesehen hatte. Hier wa-
ren bspw. Beschlüsse über die Entlastung von Mitgliedern des Aufsichtsrats der Be-
teiligungsgesellschaft umfasst, an denen die badenova nur eine Minderheitsbeteili-
gung hält. Um dies auf ein praktikables Maß zu reduzieren, sollen nur noch Beschlüsse 
in Beteiligungsgesellschaften zuvor in den Aufsichtsrat der badenova, wenn diese „auf 
Grund einer gesetzlichen Regelung erforderlichen ¾-Mehrheit“ unterliegen oder 
wesentlich sind. 
 
§ 15 Abs.2 lit. m)– Aufgaben des Aufsichtsrats 
 
Neben der klassischen Konzessionsvergabe werden vermehrt zweistufige Verfahren 
durchgeführt. Auf einer ersten Stufe wird ein Partner für eine mit der ausschreibenden 
Kommune zusammen zu gründende Netz- oder Energiegesellschaft gesucht. Auf der 
2. Stufe wird dann die Konzession ausgeschrieben, auf die sich dann die neue, ge-
meinsame Gesellschaft bewerben soll. Auch die Partnersuche unterliegt dem öffentli-
chen Vergaberecht, so dass auch hier aufgrund des Fristenregimes und der vertragli-
chen Vorgaben im Vergaberecht eine vorherige Entscheidung im Aufsichtsrat nicht 
möglich ist. Daher soll die „Neugründung von Kooperationsgesellschaften im Zu-
sammenhang mit dem Abschluss eines Wegenutzungsvertrages“ nicht mehr der 
Kompetenz des Aufsichtsrats unterliegen. Im Rahmen der Berichtspflicht gem. 15 Abs. 
1 ist aber sichergestellt, dass der Aufsichtsrat stets vollumfänglich informiert wird. Zu-
dem ist die Gründung einer Netz- bzw. Energiegesellschaft mit den „kommunalen 
Hauptgesellschaftern“ hiervon ausgenommen. 
 
§ 18 - Wirtschaftsplan und mittelfristige Planung 
 
Auch hier ist eine Anpassung aufgrund der Weiterentwicklung der badenova zu einem 
Konzern erforderlich. So wird sichergestellt, dass die Wirtschaftsplanung für den ge-
samten Konzern aufgestellt wird. 
 
§ 19 - Geschäftsjahr, Jahresabschluss 
 
Auch hier wird wiederum die Konzernbetrachtung mit aufgenommen. 
 
 
§ 26 Abs. 2 – Zahlung der Abfindung 
 
Ein fester Zinssatz in Höhe von 4% per anno ist auch vor dem Hintergrund der anhal-
tenden Niedrigzinsphase mit negativen Referenzzinssätzen nicht mehr zeitgemäß. 
Dieser soll durch eine flexiblere Regelung ersetzt werden, die den jeweiligen „Basis-
zinssatzes gemäß § 247 BGB zuzüglich 2 Prozentpunkten“ berücksichtigt. Zudem 
soll flankierend vermieden werden, dass die Verzinsung unter 1 % sinkt, um zumindest 
eine moderate Verzinsung sicher zu stellen. 
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§ 27 Steuerklausel 
 
Eine Steuerklausel gab es bis dato im Gesellschaftsvertrag noch nicht. Sie ist mittler-
weile in Gesellschaftsverträgen obligatorisch. Mit ihr wird sichergestellt, dass die Ge-
sellschafter vor fremdbestimmten steuerlichen Mehrbelastungen geschützt werden, 
die durch andere Mitgesellschafter ausgelöst wurden. 
 
 
4. Rechtsaufsicht  
Sowohl die Kapitalerhöhung als auch die Änderung des Gesellschaftsvertrags wurde 
von der Stadt Freiburg mit dem Regierungspräsidium Freiburg erörtert. Das Regie-
rungspräsidium sieht beide Vorhaben als rechtlich zulässig an. Zudem unterliegen 
diese nicht dem Genehmigungserfordernis seitens der zuständigen Rechtsaufsicht. 
 
Des Weiteren wurde auch der EKartB die Kapitalerhöhung vorgestellt. Auch diese hat 
keine, insbesondere kartellrechtliche Bedenken.  
 
5. Verfahren und Zeitplan 
Im Rahmen der Sitzung des Aufsichtsrates am 17. Juli 2020 sowie im Rahmen eines 
Umlaufbeschlusses der Gesellschafter der badenova AG & Co. KG wurde die Ge-
schäftsführung der badenova beauftragt, die Kapitalerhöhung der badenova AG & Co. 
KG zu entwickeln und zur finalen Beschlussfassung in der Sitzung am 27. November 
2020 vorzulegen. Im September 2020 werden die Gesellschafter der badenova noch-
mal im Detail über die anstehenden Beschlussfassungen informiert. Über die Ände-
rung des Gesellschaftsvertrags und die Kapitalerhöhung soll die Gesellschafterver-
sammlung in ihrer nächsten turnusgemäßen Wintersitzung (voraussichtlich 27. No-
vember 2020) entscheiden. Bis zu diesem Zeitpunkt sollten die Oberbürgermeis-
ter/Bürgermeister/Vertreter der badenova Kommanditisten alle erforderlichen Ermäch-
tigungen/Beschlüsse für die Stimmabgabe in der Gesellschafterversammlung der ba-
denova AG & Co. KG eingeholt haben. Die Kapitalerhöhung soll dann im 1. Quartal 
2021 erfolgen, mit wirtschaftlicher Rückwirkung zum 01.01.2021. 
 

 
Diskussionsverlauf:  
 
BM Ph. Clever erläuterte die Angelegenheit anhand der Verwaltungsvorlage. Der Rat 
hatte keine Einwände gegen eine grundsätzliche Kapitalerhöhung für andere Kommu-
nen, die bislang als stille Gesellschafter aufgetreten sind, und die daher notwendige 
Änderung im Gesellschaftervertrag im Zusammenhang mit der Beteiligung an der ban-
denova AG & Co. KG. Eine Aufstockung der Kapitalbeteiligung der Gemeinde Berg-
haupten finde jedoch nicht statt.  
 
Der Gemeinderat stimmte dem Verwaltungsvorschlag ohne längere Diskussion zu.  
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Beschluss: 
 
1. Zur Stärkung und zur Ausweitung der engeren kommunalen Zusammenar-

beit stimmt der Gemeinderat der Kapitalerhöhung bei der badenova AG & 
Co.KG um maximal 41.881.000 EUR zu.  

 
2. Der Gemeinderat stimmt der Änderung des Gesellschaftsvertrages der ba-

denova AG & Co. KG gemäß der Vorlage zu. 
 
3. Der Gemeinderat stimmt den im Zuge der Aufstockung der Kapitalerhöhung 

einzelner Kommanditisten erforderlichen Änderungen des Gesellschafter-
kreises und der Kapitalanteile in § 4 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages der 
badenova AG & Co. KG, zu. 

 
4. Der Gemeinderat stimmt dem Verzicht auf eine Aufstockung der Kapitalbe-

teiligung an der badenova AG & Co. KG durch die Gde Berghaupten zu. 
 
5. Der Gemeinderat beauftragt den Bürgermeister bzw. seinen Stellvertreter o-

der anderweitig Bevollmächtigten, die zum Vollzug der Beschlussziffer 1, 2 
und 3 in der(n) Gesellschafterversammlung(en) der badenova AG & Co. KG 
erforderlichen Erklärungen abzugeben.  

 
 
Entscheidung:  
 
Stimmberechtigt sind:  
Gem. § 18 GO abgetreten:  
Grund:  
 
 

 
Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 

x  x   
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Gemeinde Berghaupten 
Protokoll der Gemeinderatssitzung 

 

Termin 
 
19. Oktober 2020 

Tagesordnungspunkt 
 
öffentlich 8 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
815.75 / Herr Hertle 

 

Mitteilungen der Verwaltung 
Hier: Prüfbericht über Untersuchungen des Trinkwassers nach der Verordnung 
über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch, Trinkwasserver-
ordnung (TrinkwV) aus der öffentlichen Wasserversorgung 

 

Sachverhalt und Begründung: 
 
Der Prüfbericht des SchwarzwaldWasser-Labors über die Untersuchung der Probe 
vom 17.09.2020 wird bekannt gegeben. Die Probe erfüllt die Anforderungen der 
TrinkwV in vollem Umfang und bestätigt erneut die gute Qualität des Berghauptener 
Trinkwassers.  
 
Die detaillierten Ergebnisse können auch auf der Homepage der Gemeinde unter der 
Rubrik Gemeinde / Wichtige Einrichtungen / Wasserversorgung oder im Rathaus ein-
gesehen werden.  
 

 

Diskussionsverlauf:  
 
Hauptamtsleiter R. Hertle erläuterte die Angelegenheit ausführlich anhand der Ver-
waltungsvorlage.  
 

 

Beschluss: 
 
Es wird Kenntnis genommen.  
 

 
 
 
 
 
 
 

      Clever             Hertle 
(Bürgermeister)     (Protokollführer) 

 
 
 
 
 
 
 

(GR U. Armbruster)     (GR A. Sandhas) 
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02 Der aktuelle Stand



03 Warum der Abriss?

Das alte Gebäude besteht überwiegend aus 
nicht zu wohnzwecken geeigneten 
Ökonomieanbauten, die in ihrer 
Bausubstanz marode und nicht mehr zu 
retten sind.

Das alte Wohngebäude entspricht keinem 
energetischen Standard, eine Sanierung 
sprengt den Budgetrahmen bei weitem

Das Gebäude unterliegt nicht dem 
Denkmalschutz – das wurde bereits 
mehrfach geprüft.



04 Was soll gebaut werden
Das bestehendes alte Anwesen soll abgerissen 
werden und in ähnlichen Abmessungen neu gebaut 
werden.

Ursprünglich sollte das alte Haus erhalten bleiben 
und nur das Ökonomiegebäude abgerissen und neu 
gebaut werden.

Leider ist der Umbau/die Sanierung des alten 
Hauses wirtschaftlich uninteressant, so dass wir 
planen 
das gesamte Anwesen abzureißen.

Dafür soll in ähnlichen Abmessungen des alten 
Hauses ein neues Mehrfamilienhaus gebaut werden.
Durch einen Geometer wurde das bestehende Objekt 
komplett eingemessen. Diese Daten, sozusagen die 
Hülle,
Wird als Grundlage für eine Neuplanung 
herangezogen.

Allerdings wollen wir den Neubau um ca. 3 Meter in 
Richtung Obertal verschieben, damit der Abstand zu 
den Nachbarn etwas komfortabler wird.



06 Wie soll das Gebäude
aussehen

Für den angedachten Neubau gibt es noch keine 

Entwürfe, da wir uns in einer frühen Stufe

also der Entwicklung des B- Plans, befinden.

Das neue Haus soll, neben den vordefinierten 

Abmessungen und Nutzungsziffern die im B-Plan 

festzulegen sind, auch optisch in die Landschaft 

passen.

Grundlage wir ein massives Untergeschoss mit 

einer darauf aufsetzenden Holzständer-

Konstruktion sein. 

Es soll ein Haus für den Ort geben.



07 Angestrebte B-Plan 
WerteIn Anlehnung an den Nachbar B-Plan soll der neu 

aufzustellende B-Planen entwickelt werden.

Grundlage ist die Bestandsaufnahmen des Geometers
mit eine Traufhöhe von 6,60 m und einer
Firsthöhe von 13,50 m talseitig. 

Die zu Grunde gelegte Fläche wird mit eine
„Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 
in Zusammenarbeit mit der Gemeinde festgelegt.
Die Grenze wurde im Geometer- Übersichtsplan Folie 
02 
Eingetragen.

Daraus ergibt sich eine Fläche von ca. 1.900 qm.

Bei einer GRZ von 0,3 ergibt sich eine zulässige 
Grundfläche
Von ca. 575 qm.

Die 2 Vollgeschosse werden ebenfalls so 
vorausgesetzt.

Für das festzulegende Baufenster sollte beachtet 
werden,
dass der  Neubau um ca. 3 Meter in Richtung 
Obertal verschoben werden soll, damit der Abstand 
zu den Nachbarn etwas komfortabler wird.



Besten Dank


